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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

1. Da hinsichtlich des geplanten Vorhabens des Bebauungsplans „Carl-von-Ossietzky-

Straße“ von artenschutzrechtlichen Belangen auszugehen ist, wurde das Planungsbüro 

kollektiv stadtsucht GmbH beauftragt, eine artenschutzrechtliche Begutachtung bzgl. 

der Betroffenheit von geschützten Tier- und Pflanzenarten durchzuführen. 

2. Das Vorhabengebiet umfasst die Flurstücke 98, tlw. 159; Flur 022, Gemarkung Altstadt 

120201, und hat eine Größe von ca. 6.871 m². 

3. Planungsziel ist es eine Wohnbebauung mit Mehrfamilienhäusern für das Plangebiet zu 

schaffen.  

 

2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

1. Die rechtlichen Grundlagen sowie die Verbotstatbestände für eine artenschutzfachliche 

Prüfung sind im § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) benannt und setzen die 

Regelungen zu den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten sowie zu den Ausnahmen 

gemäß § 45 BNatSchG fest. Laut § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören (Tötungs- und Verletzungsverbot), 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten er-

heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Er-

haltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot), 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Schutz von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten), 

4. Wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-

men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihren Standort zu beschädigen oder zu zer-

stören (Zugriffsverbot in Bezug auf Pflanzen). 

2. Die aufgeführten Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG gelten demnach nur für den Schutz 

der besonders und streng geschützten Arten. 

3. Besonders geschützte Arten sind: 
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- Arten der Anhänge A und B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 (EU-Artenschutzver-

ordnung), 

- Arten des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie), 

- europäische Vogelarten (nach Art. 1 der EG-Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG), 

- Arten einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 BNatSchG. 

4. Streng geschützte Arten, welche eine Teilmenge dieser besonders geschützten Arten dar-

stellen, sind:  

- Arten des Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 (EU-Artenschutzverordnung), 

- Arten des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie), 

- Arten einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2 BNatSchG. 

5. Die Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie erfolgt in Deutschland vornehmlich durch das 

Bundesnaturschutzgesetz und die Bundesartenschutzverordnung sowie durch einige 

Bestimmungen des Jagdrechts. Alle "europäischen Vogelarten" im Sinne der Vogel-

schutzrichtlinie sind gemäß § 7 BNatSchG besonders geschützt. 

 

3 VORHABENBESCHREIBUNG 

1. Das Vorhaben sieht die aktive Einbindung der derzeit ungenutzten Fläche in die städte-

bauliche Entwicklung vor. Geplant ist die Errichtung einer Wohnbebauung mit mehreren 

Wohneinheiten, um die Fläche einer neuen und bedarfsgerechten Nutzung zuzuführen. 

 

4 UNTERSUCHUNGSGEBIET 

6. Das Plangebiet wird im Norden durch die Carl-von-Ossietzky-Straße begrenzt. Im Osten 

grenzen Gewerbeflächen mit mehreren Gebäuden sowie ein Autohaus an, die über die 

östlich verlaufende Schillerstraße erschlossen sind. Im Süden bilden Wohngebäude und 

die Wilhelm-Külz-Straße die Grenze, während im Westen bebaute Wohn- und Gewerbe-

flächen an die Lausitzer Straße angrenzen.  

7. Das Vorhabengebiet wurde gewerblich genutzt. 
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5 ERMITTLUNG DER PRÜFRELEVANTEN ARTEN 

1. Der Prüfrahmen des Artenschutzbeitrages umfasst die Arten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie sowie alle europäischen Vogelarten (Tab. 1). Aufgrund der vorgefundenen Ha-

bitatstrukturen gehören Brutvögel zu den prüfrelevanten Arten. Das Vorhabengebiet be-

findet sich nicht in einem Bereich mit Rastvogelkonzentration. 

2. In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die im Land Brandenburg vorkommenden Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie aufgeführt. Diese wurden auf ihre Relevanz hin abgeprüft. 

Grundlage hierfür sind u.a. die 2024 im Untersuchungsgebiet durchgeführten Erfassungen 

(vgl. Kap. 6 und 8). Prüfrelevante Arten sind hervorgehoben. 

Tabelle 1: Prüfungsrelevante Arten des Anhangs IV der FFH Richtlinie und ihr Vorkommen im Untersuchungs-

gebiet 

Artengruppe/Arten Vorkommen im UG Bemerkungen 

Säugetiere 

Wolf Canis lupus kein Vorkommen kein pot. 

Jagdrevier 

Biber Castor fiber kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Fischotter Lutra lutra kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Feldhamster Cricetus cricetus kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Langflügelfledermaus Miniopterus 

schreibersii 

Kein Quartier nur pot. 

Jagdrevier 

Großes Mausohr Myotis myotis keine Quartiere  nur pot. 

Jagdrevier 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii keine Quartiere kein pot. 

Lebensraum 

Fransenfledermaus Myotis nattereri keine Quartiere/ 

kein Vorkommen 

nur pot. 

Jagdrevier 
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Artengruppe/Arten Vorkommen im UG Bemerkungen 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus keine Quartiere/ 

kein Vorkommen 

nur pot. 

Jagdrevier 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii keine Quartiere/ 

kein Vorkommen 

kein pot. 

Lebensraum 

Teichfledermaus Myotis dasycneme keine Quartiere kein pot. 

Lebensraum 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii keine Quartiere kein pot. 

Lebensraum 

Braunes Langohr Plecotus auritus keine Quartiere/ 

kein Vorkommen 

nur pot. 

Jagdrevier 

Graues Langohr Plecotus austriacus keine Quartiere/ 

kein Vorkommen 

nur pot. 

Jagdrevier 

Mopsfledermaus Barbastella 

barbastellus 

keine Quartiere/ 

kein Vorkommen 

kein pot. 

Jagdrevier 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus keine Quartiere nur pot. 

Jagdrevier 

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii keine Quartiere/ 

kein Vorkommen 

Arealrestriktion 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus keine Quartiere nur pot. 

Jagdrevier 

Zwergfledermaus Pipistrellus 

pipistrellus 

keine Quartiere nur pot. 

Jagdrevier 

Mückenfledermaus Pipistrellus 

pygmaeus 

keine Quartiere kein pot. 

Jagdrevier 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii keine Quartiere/ 

kein Vorkommen 

kein pot. 

Lebensraum 

Abendsegler Nyctalus noctula keine Quartiere nur pot. 

Jagdrevier 
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Artengruppe/Arten Vorkommen im UG Bemerkungen 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri keine Quartiere kein pot. 

Jagdrevier 

Reptilien 

Europäische 

Sumpfschildkröte 

Emys orbicularis kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Glattnatter Coronella 

austriaca 

kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Östliche 

Smaragdeidechse 

Lacerta virdis kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Zauneidechse Lacerta agilis kein Vorkommen nur pot. 

Jagdrevier 

Amphibien 

Kammmolch Triturus cristatus Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Moorfrosch Rana arvalis Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Springfrosch Rana dalmatina Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Laubfrosch Hyla arborea Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Rotbauchunke Bombina bombina Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Kreuzkröte Bufo calamita Kein Vorkommen kein pot. 

https://kollektiv-stadtsucht.com/
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Artengruppe/Arten Vorkommen im UG Bemerkungen 

Lebensraum 

Wechselkröte Bufo viridis Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Käfer 

Heldbock Cerambyx cerdo kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Eremit Osmoderma 

eremita 

kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Scharlachroter 

Plattkäfer 

Cucujus 

cannaberinus 

kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Breitrand Dytiscus latissimus kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Schmalbindiger 

Breitflügel-Tauchkäfer 

Graphoderus 

lineatus 

kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Libellen 

Sibirische Winterlibelle Sympaecma 

paedisca 

kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Asiatische keiljungfer Gomphus flavipes kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Grüne Keiljungfer Ophiogomphus 

caecilia 

kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Große Moosjungfer Leucorrhinia 

pectoralis 

kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Östliche Moosjungfer Leucorrhinia 

albifrons 

Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia 

caudalis 

Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 
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Artengruppe/Arten Vorkommen im UG Bemerkungen 

Schmetterlinge 

Eschen-Scheckenfalter Euphydryas aurinia Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Großer Feuerfalter Lycaena dispar Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Blauschillender 

Feuerfalter 

Lycaena helle Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Thymian-

Ameisenbläuling 

Maculinea arion Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbläuling 

Maculinea 

nausithous 

Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Heller Wiesenknopf-

ameisenbläuling 

Maculinea teleius Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Nachtkerzenschwärme

r 

Proserpinus 

proserpina 

Kein Vorkommen Kein pot. 

Lebensraum  

Mollusken    

Kleine Flussmuschel Unio crassus kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Zierliche 

Tellerschnecke 

Anisus vorticulus kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Gefäßpflanze 

Wasserfalle Aldrovanda 

versiculosa 

kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Sumpf-Engelwurz Angelica palustris kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Froschkraut Luronium natans Kein Vorkommen Kein pot. 

Lebensraum 
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Artengruppe/Arten Vorkommen im UG Bemerkungen 

Einfacher Rautenfarn Botrychium simplex kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Frauenschuh Cypripedium 

calceolus 

kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Silberscharte Jurinea cyanoides kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Biegsames Nixkraut Najas flexilis Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Kriechender Sellerie Apium repens Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Vorblattloses 

Vermeinkraut 

Thesium 

abracteatum 

Kein Vorkommen Kein pot. 

lebensraum 

Firnisglänzendes 

Sichelmoos 

Hamatocaulis 

vernicosus 

Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Grünes Besenmoos Dicranum viride Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Grünes Koboldmoos Buxbaumia viridis Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

Langstieliges 

Schwanenhalsmoos 

Meesia longiseta Kein Vorkommen kein pot. 

Lebensraum 

6 METHODIK 

1. Im Vorhabengebiet sowie an den leerstehenden Gebäuden wurden sieben Begehun-

gen im Zeitraum von Mai 2025 bis September 2025, auf potenzielle Winterquartiere von 

Fledermäusen durchgeführt. Dabei wurden Ritzen, Spalten, Hohlräume hinter den Fassa-

den sowie dem Mauerwerk sorgfältig überprüft. Da keine fensterlosen Kellerräume vor-

handen waren, konnten diese nicht auf Fledermausvorkommen inspiziert werden. Beson-
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deres Augenmerk lag auf möglichen Hinweisen auf Fledermausaktivitäten, wie beispiels-

weise Falterflügeln oder Kotspuren. Zusätzlich wurden mit Hilfe eines Batloggers M2 Fle-

dermausstimmen detektiert und ausgewertet. Dabei konnten die vorkommenden Fle-

dermausarten, die in dem Vorhabengebiet jagen, bestimmt werden. 

Tabelle 2: Begehungstermine und Wetterbedingungen (Fledermäuse) 

Begehung 2025 Wetter 

07.05.2025; 22:00 – 23:00 Leicht bewölkt, 10 °C, leichter Wind 

20.05.2025; 22:15 – 23:15 Keine Wolken, 15,5°C, leichter Wind 

25.06.2025; 22:30 – 23:30 Keine Wolken, 19°C, leichter Wind 

09.07.2025;22:00 – 23:00  Leicht bewölkt, 19°C, leichter Wind 

22.07.2025; 22:00 – 23:00 Leicht bewölkt, 17,5°C, leichter Wind 

06.08.2025; 21:30 – 22:30 Leicht bewölkt, 16,6°C, leichter Wind 

27.08.2025; 21:00 – 22:00 Keine Wolken, 22°C, leichter Wind 

2. Außerdem wurde nach Brutstätten von Vögeln Ausschau gehalten. Da die Begehung 

am 20.02.2025 stattgefunden hat, war kein Brüten von Vögeln zu erwarten.   

Tabelle 3: Begehungstermine und Wetterbedingungen (Brutvögel) 

Begehung 2025 Wetter 

19.03.2025; 5:45 – 6:45 Keine Wolken, um 0 °C, leichter Wind 

16.04.2025; 5:15 – 6:15 Keine Wolken, 12 °C, leichter Wind 

14.05.2025; 4:45 – 5:45 Keine Wolken, 9 °C, leichter Wind 

27.05.2025; 4:15 – 5:15 Leicht bewölkt, 9 °C, leichter Wind 

11.06.2025; 04:00 – 5:00 Leicht bewölkt, 13 °C, leichter Wind 

 

7 WIRKUNG DES VORHABENS 

1. Nachfolgend werden potenzielle baubedingte Wirkfaktoren abgeprüft, welche bezogen 

auf das Vorhaben relevante Beeinträchtigungen und Störungen von europarechtlich ge-

schützten Tierarten verursachen können. Anlagen- und betriebsbedingte Wirkfaktoren 

treten voraussichtlich nicht auf.  
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Flächeninanspruchnahme 

2. Das festzusetzende Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 6.871,7 m², davon sind 

2.704 m² bebaut. Diese sollen abgerissen werden. Dadurch werden weder Habitatflä-

chen von Fledermäusen noch Nahrungshabitate von Vogelarten beeinträchtigt. 

Lärmwirkung, optische Störung, Erschütterungen 

3. Durch den geplanten Abriss können baubedingte Schadstoffemissionen auftreten, sind 

aber in ihrer Wirkung auf die vorkommenden Arten vernachlässigbar. 

Nähr- und Schadstoffemissionen 

4. Durch den geplanten Abriss können baubedingte Schadstoffemissionen auftreten, sind 

aber in ihrer Wirkung auf die vorkommenden Arten vernachlässigbar. 

Barrierewirkung/Zerschneidung 

5. Barriere- oder Zerschneidungswirkungen treten nicht auf. Wanderungsbewegungen blei-

ben weiterhin gewährleistet.  

Tötungsrisiko 

6. Durch die geplanten Bautätigkeiten besteht keine potenzielle Kollisionsgefährdung für 

Brutvögel und Fledermäuse. 

 

8 BESTANDSDARSTELLUNG UND ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRÜFUNG 

8.1 Wertgebende Pflanzenarten 

1.  Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und nach Bundesartenschutzverord-

nung wurden auf den Flurstücken nicht festgestellt. Da im Februar alle Vegetation bereits 

entfernt wurde, entwickelte sich im weiteren Jahresverlauf nur noch ruderale Vegetation.  

Es wurden keine wertgebenden Pflanzen entdeckt. 

 

8.2 Avifauna 

2. Gemäß Tabelle wurden folgende Brutvögel, wahrscheinliche Brutvögel und Nahrungs-

gäste erfasst:  
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Tabelle 4: Erfassten Vogelarten während der Begehung 

Vorkommende Arten  Vorkommen 

als 

   

 

Deutscher Name 

 

Wissenschaftlicher Name 

Kü
rz

el
 

BV
/R

 

N
G

 

D
Z RL

 D
 2

01
5 

RL
 B

B 
20

19
 

BA
rtS

ch
V

O
 

Amsel Turdus merula A  x    § 

Bachstelze Motacilla alba Ba      § 

Blaumeise Cyanistes caeruleus Bm      § 

Buchfink Fringilla coelebs B 
 

 x   § 

Dohle Coloeus monedula D   x  2 § 

Elster Pica pica E 
 

x    § 

Feldsperling Passer montanus Fe   x V V § 

Girlitz Serinus serinus Gi   x  V § 

Graureiher Ardea cinerea Grr   x  V § 

Grünfink Chloris chloris Gf      § 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr  x    § 

Haussperling Passer domesticus H 
 

x  V  § 

Kohlmeise Parus major K 
 

x    § 

Mauersegler Apus apus Ms   x   § 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg 
 

x    § 

Nachtigall Luscinia megarhynchos N      § 

Nebelkrähe Corvus cornix Nk   x   § 

Ringeltaube Columba palumbus Rt   x   § 

Rotkehlchen Erithacus rubecula R  x    § 

Saatkrähe Corvus frugilegus Sa   x  V § 
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Stadttaube Columba livia domestica -  x    § 

Singdrossel Turdus philomelos Sd   x   § 

Specht (wahr-

scheinlich Bunt-

specht) 

Dendrocopos major Bs   x   § 

Star Sturnus vulgaris S   x 3  § 

Türkentaube Streptopelia decaocto Tt 
 

 x   § 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes Z  x    § 

Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi  x    § 

Summe d. Nachweise  0 10 13 3 5 27 

Legende: BV/R = Brutnachweis /Revier, NG = Nahrungsgast, DZ = Durchzügler  
BV mit einem Schutzstatus sind hellgrün hinterlegt  
RL D: Rote Liste Deutschland (Grüneberg et al. 2015) RL BB: Rote Liste Brandenburg (Ryslavy et al. 
2019)  
Gefährdungskategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, R = extrem 
selten, V = Vorwarnliste  
Anhang I = europarechtlich geschützt nach EU-Vogelschutzrichtlinie, (2009/147/EG)  
BNatSchG = Schutzstatus gemäß § 7 Bundesnaturschutzgesetz, §§ = streng geschützt  

 

3. Bei den im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Vögeln handelt es sich überwiegend 

um ubiquitäre Arten.  

4. In dem Gebiet kommt eine Art von der Vorwarnliste und keine Arten, der Schutzkatego-

rien der Roten Liste Brandenburgs vor. Außerdem kommt eine Art der Vorwarnliste, der 

Roten Liste Deutschlands vor (Tab. 2). 

5. Nach §7 BNatSchG ist keine Art streng geschützt. 

3. Der EU-Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG; Anhang I) unterliegt keine Art. 

6. Zu beachten ist, dass alle europäischen, wildlebenden Vögel nach BNatSchG § 7 beson-

ders geschützt sind. 

Tabelle 5: Anzahl und Einordnung der Rote Liste Arten von Brandenburg und Deutschland 

Bezug Rote Liste Kategorie Anzahl der Arten 

 

Arten der Roten Liste  

Kategorie 1 (vom Aussterben bedroht) 0 

Kategorie 2 (stark gefährdet) 0 
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Brandenburg Kategorie 3 (gefährdet) 0 

Kategorie R extrem selten 0 

Vorwarnliste 1 

 

Arten der Roten Liste 

Deutschland 

Kategorie 1 (vom Aussterben bedroht) 0 

Kategorie 2 (stark gefährdet) 0 

Kategorie 3 (gefährdet) 
 

Kategorie R extrem selten 0 

Vorwarnliste 1 

Arten der EU- VSRL (79/409/EWG; Anhang I) 0 

Streng geschützte Arten nach BNatSchG 0 

Legende: 

RL D: Rote Liste Deutschland (GRÜNEBERG ET AL. 2015),  

RL BB: Rote Liste Brandenburg (RYSLAVY ET AL. 2019) 

Gefährdungskategorien:  

1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, R = extrem selten, V = Vorwarnliste 

EU-VSRL = EU-Vogelschutzrichtlinie, Anhang I (79/409/EWG) 

BNatSchG = Schutzstatus gemäß § 7 Bundesnaturschutzgesetz (s = streng geschützt) 

RLBB – Rote Liste Brandenburg (RYSLAVY et al. 2019) 
b – besonders geschützte Art gemäß BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 13 
BV – Brutvogel 
wBV – wahrscheinlicher Brutvogel 
NG – Nahrungsgast 

 

8.3 Biotope 

In der folgenden Abbildung (Abb. 1) sind die verschiedenen Biotoptypen abgegrenzt 

und nummeriert. Die dazugehörige Tabelle 3 ordnet diese Nummerierung den entspre-

chenden Biotoptypencodes zu und gibt an, ob es sich um einen FFH-Lebensraumtyp ge-

mäß Anhang I der FFH-Richtlinie handelt. Zudem enthält die Tabelle Informationen zur 

Gefährdung, Regenerierbarkeit und zum Schutzstatus nach § 30 des Bundesnaturschutz-

gesetzes (BNatSchG). 

https://kollektiv-stadtsucht.com/
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Abbildung 1: Unterteilung des Vorhabengebietes in die einzelnen Biotoptypen. Die Biotopnummern der un-

ten aufgeführten Tabelle entsprechen denen der Abbildung. 

Tabelle 6: Verzeichnis der erfassten Biotoptypen und ihrer Bewertung im Plangebiet 

Bio-
top-
Nr.: 

Biotop  
Biotopbezeichnung 

 
FFH- 
LRT 

 
Schutz-
status 

 
Ge-
fähr-
dung 

Re-
gene-
rierbar-

keit 

Zahlen- 
Code 

Buch- 
staben- 
code 

07 Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und Baumgruppen 
1 071022 BLMN Laubgebüsche überwiegend nicht 

heimischer Arten 
    

10 Biotope der Grün- und Freiflächen 
2 10272 PHM Gärtnerisch gestaltete Freifläche mit 

Anpflanzungen von Sträuchern 
  # # 

12 Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen 
3+4 12320 OG Industrie-, Gewerbebrache   # # 

Legende:     FFH-LRT:  Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-Richtlinie 
§ Geschützter Biotop nach § 30 BNatSchG und nach § 17 BbgNatSchAG 

(§) Beachtung des Schutzstatus u. der Gefährdungen bei weiteren Untergliederungen in Untertypen 
§§ Geschützter Biotop nach § 29 Abs. 3 BNatSchG (Al-

leen) 
K: kaum regenerierbar 

1 Vom Aussterben bedroht S: schwer generierbar 
2 Stark gefährdet B: bedingt generierbar 
3 Gefährdet *: derzeit keine Gefähr-

dung erkennbar 
G Gefährdung, ohne Zuordnung #: keine Einstufung sinn-

voll 
R Extrem selten   
V  Vorwarnliste (Biotop rückläufig)   
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Insgesamt wurden elf Biotopflächen erfasst, wobei kein Biotop nach § 30 BNatSchG ge-
schützt sowie stark gefährdet ist. 

 

9 MAßNAHMEN 

9.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Vermeidungsmaßnahme VM1 Vermeidung der Verringerung von flächiger Nieder-

schlagswasseraufnahme 

Das unbelastete Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken und Verkehrsflächen, auf 

denen es anfällt, flächig über die belebte Bodenzone zu versickern oder über entspre-

chende Entwässerungsanlagen wie z. B. Mulden und Rigolen zu versickern oder einer an-

derweitigen Nutzung zuzuführen. 

Begründung: 

Die flächige Versickerung unterstützt den natürlichen Wasserkreislauf. Über die flächige 

Versickerung wird der Vegetationsaufwuchs wesentlich nachhaltig beeinflusst. Die 

Grundwasserneubildungsrate wird dadurch nicht verändert und die Kanalisation entlas-

tet. 

Vermeidungsmaßnahme VM2 Vermeidung von nicht erforderlichen Versiegelungen 

Alle nicht bebauten Grundstücks- bzw. Nutzflächen sind im unverdichteten und entsie-

gelten Zustand zu erhalten bzw. herzurichten und zu begrünen. 

Begründung: 

Nicht versiegelte Flächen stehen für die Versickerung des anfallenden Niederschlags-

wassers über die belebte Bodenzone zur Verfügung und stellt damit einen ökologischen 

Mehrwert dar. Durch die natürliche Kühlung beeinflussen begrünte Flächen das lokale 

Stadtklima positiv. Pflanzen mindern durch Verdunstung und Beschattung die Tempera-

turspitzen und verbessern die Luftqualität. Die Pflicht zur Begründung von ungenutzten 

Grundstücks- und sonstigen Nutzflächen dient außerdem der Vermeidung einer unnöti-

gen Erhitzung von innerstädtischen Flächen. Ebenso sind die dort möglichen pflanzen ein 

wichtiges Element für die Sauerstoffproduktion, die Aufnahme von CO2 und die Arten-

vielfalt allgemein. Gleichzeitig bieten sie Lebensräume und Nahrungsquellen für Insekten, 

https://kollektiv-stadtsucht.com/
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wodurch die ökologische Vielfalt gestärkt und das Gleichgewicht im städtischen Ökosys-

tem gefördert wird. 

Vermeidungsmaßnahme VM3 Bauzeitliche Regelung 

Zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Brutvögeln sind Holzungen und Bautätigkeiten 

im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar vorzunehmen. 

Begründung: 

Mit der ökologischen Baubegleitung wird gesichert, dass das Bundesnaturschutzgesetz 

einschließlich des Artenschutzes und des Brandenburgischen Naturschutzausführungsge-

setzes eingehalten und die festgelegten Maßnahmen im Zuge der Bauvorbereitung und 

Baudurchführung umgesetzt werden. 

Vermeidungsmaßnahme VM4 Vermeidung von Lärm- und Staubimmissionen während 

der Beräumung und der Bebauung 

Alle Transport- und Bauarbeiten sind auf Grundlage des Landesimmissionsschutzgesetzes 

durchzuführen. 

Begründung: 

Lärmimmissionen werden in den Ruhezeiten durch die Einhaltung des Landesimmissions-

gesetzes vermieden. Die Vermeidung von Staubimmissionen hat durch die Erdarbeiten 

außerhalb der Sommerzeit bzw. durch die Befeuchtung der Bodenmassen oder des Ab-

riss-materials vor der Verladung zu erfolgen. 

9.2 Kompensationsmaßnahmen 

Kompensationsmaßnahme K1 Entsiegelungsmaßnahmen 

Nicht zur für die Nutzung von Wohnbebauung oder Verkehrsflächen zu verwendende 

versiegelte Flächen sind zu entsiegeln und zu begrünen. 

Begründung: 

Die geplante Entsiegelung reduziert die Aufheizung der Flächen, verbessert die Versicke-

rung von Niederschlagswasser und schafft neue Standorte für Vegetation. Dadurch wer-

den natürliche Prozesse im Boden wiederhergestellt und Lebensräume für verschiedene 

Tier- und Pflanzenarten ermöglicht. 

Kompensationsmaßnahme K2 Etablierung von Nisthilfen 

Es sind 5 Nisthilfen (Nistkästen für gehölzbewohnende Vogelarten) innerhalb des Vorha-

bengebietes anzubringen. 
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Begründung: 

Die Anbringung von Vogelnisthilfen schafft zusätzliche Brut- und Ruheplätze und unter-

stützt so den Erhalt und die Stabilisierung lokaler Populationen. Durch die Nähe zu beste-

henden Futterhabitaten werden geeignete Lebensbedingungen bereitgestellt, die zur 

Förderung der Artenvielfalt im städtischen Umfeld beitragen. 

Kompensationsmaßnahme K3 Etablierung von Fledermauskästen 

Es sind 3 Fledermauskästen innerhalb des Vorhabengebietes anzubringen. 

Begründung: 

Die Anbringung von Fledermausquartieren schafft zusätzliche Brut- und Ruheplätze und 

unterstützt so den Erhalt und die Stabilisierung lokaler Populationen. Durch die Nähe zu 

bestehenden Futterhabitaten werden geeignete Lebensbedingungen bereitgestellt, die 

zur Förderung der Artenvielfalt im städtischen Umfeld beitragen. 

9.3 Ausgleichsmaßnahmen 

Ausgleichsmaßnahme A1 Pflanzung von Bäumen und Sträuchern 

Je angefangene 200 m² Grundstücksfläche sind 10 Bäume und Sträucher zu pflanzen. 

Die Hauptartenliste in Kapitel 6.5 der Begründung beinhaltet nicht nur heimische Laub-

bäume und Sträucher, sondern auch eine erhebliche Anzahl an Obstbäumen insbeson-

dere auch alter Sorten. 

Begründung: 

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern trägt dazu bei, die durch bauliche Eingriffe 

veränderten ökologischen Bedingungen langfristig zu kompensieren. Sie verbessert die 

Boden- und Luftqualität, schafft neue Lebensräume für Tiere und Insekten und stärkt die 

ökologische Vernetzung im Siedlungsraum. Die Einbeziehung alter Obstsorten erhöht zu-

dem die genetische Vielfalt und unterstützt traditionelle, an den Standort angepasste 

Pflanzenarten. 

Ausgleichsmaßnahme A2 Ansaat Rigolen und Sickermulden 

Rigolen und Sickermulden sind durch die Ansaaten mit Regiosaatgut (200m²) zu begrü-

nen. 

Begründung: 

Die Begrünung der Rigolen und Sickermulden fördert die Entwicklung standorttypi-

scher Vegetation und unterstützt die ökologische Anpassung an die lokalen Boden- 
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und Klimabedingungen. Dadurch werden Erosion und Bodenverdichtung vermin-

dert, die Wasseraufnahme verbessert und Lebensräume für Insekten und andere 

Kleinlebewesen geschaffen. 

Ausgleichsmaßnahme A3: Pflanzung von Baum- und Strauchreihen 

Entlang der im Westen geplanten Verkehrsachse soll eine Baumreihe bestehend aus 

hochstämmigen Laubbäumen oder Wildobstbäumen der Hauptartenliste sowie eine 

dreireihige Hecke aus Straucharten der Pflanzliste zu pflanzen. Der Pflanzabstand der 

Hochstämme untereinander beträgt 15 - 18 m, der Pflanzabstand der Sträucher 1 m x 1 

m. Abgänge sind am etwa gleichen Standort zu ersetzen. 

Begründung: 

Die Pflanzung von Gehölzen schafft wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tierarten. Blü-

ten und Früchte dienen Insekten, Vögeln und Kleinsäugern als Nahrungsquelle, während 

die dichte Struktur der Sträucher Brut- und Rückzugsräume bietet. Zudem fördert die 

Baumreihe die Wanderung und Vernetzung von Arten in der Landschaft und trägt so 

direkt zum Erhalt und zur Förderung der biologischen Vielfalt bei. 

Ausgleichsmaßnahme A4: Anlegen eines PV-Gründachs auf den Wohnhäusern 

Es wird empfohlen die Dächer der Wohnhäuser zu begrünen und mit Photovoltaikanla-
gen zu kombinieren und somit sog. PV-Gründächer zu etablieren. 

Begründung: 

Die Kombination aus Dachbegrünung und Photovoltaikanlagen verbindet Klimaschutz, 

Klimaanpassung und Artenschutz in sinnvoller Weise. Begrünte Dächer verbessern das 

Stadtklima durch Kühlung und Verdunstung, reduzieren den Regenwasserabfluss und 

schaffen Lebensräume für Insekten und Vögel. Photovoltaikanlagen ermöglichen zu-

gleich eine umweltfreundliche Energieerzeugung und verringern den Ausstoß von Treib-

hausgasen. Damit leisten beide Maßnahmen zusammen einen wichtigen Beitrag zur öko-

logischen Aufwertung der Wohngebiete und zur nachhaltigen Entwicklung. 
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10 FAZIT: 

Das Bauvorhaben „Carl-von-Ossietzky-Straße“ in Cottbus/Chóśebuz sieht den Rückbau 

bestehender, ungenutzter Gebäude und die anschließende Entwicklung eines Wohnge-

bietes vor. Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wurden das Gelände und die 

Bausubstanz auf das Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten untersucht. Es konn-

ten keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Fledermäusen nachgewiesen werden, 

und die vorkommenden Vogelarten sind überwiegend häufige, weit verbreitete Arten 

ohne besonderen Schutzstatus. Damit ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung streng 

oder besonders geschützter Arten auszugehen. 

Zur Absicherung werden dennoch Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen vor-

gesehen, darunter bauzeitliche Beschränkungen außerhalb der Brutzeit, ökologische 

Baubegleitung, Entsiegelungsmaßnahmen, die Pflanzung von Bäumen und Hecken, Nist-

hilfen für Vögel und Fledermäuse sowie die Etablierung von PV-Gründächern. Diese Maß-

nahmen tragen sowohl zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Bundesnatur-

schutzgesetzes als auch zur ökologischen Aufwertung des Gebietes bei. 

Insgesamt kann das Vorhaben damit artenschutzrechtlich verträglich umgesetzt werden 

und leistet durch die vorgesehenen Maßnahmen zugleich einen Beitrag zu Biodiversität, 

Klimaschutz und einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung. 
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